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messene Bezahlung entscheidend sei, 
um qualifizierte Kursleitungen zu ge-
winnen. Stadtrat Heiko Feudel von der 
AWV-Fraktion stimmte ebenfalls zu 
und betonte die Notwendigkeit der An-
passung angesichts steigender Lebens-
haltungskosten. Stadträtin CharloHe 
Rehbach von den GRÜNEN zeigte sich 
über die geringe Anpassung verwun-
dert, betonte aber die gute wirtschaNli-
che Lage der Volkshochschule und 
forderte eine zeitnahe erneute Anpas-
sung. 
Die Vergleichbarkeit mit anderen Volks-
hochschulen wurde von SPD-Stadtrat 
Gernot Mitsch angesprochen. Vhs-Lei-
ter Martin Dilger erklärte, dass Crails-
heim nach der Erhöhung im oberen 
MiHelfeld liege. Bürgermeister Steuler 
wies darauf hin, dass es keinen Tarifver-
trag als Grundlage gebe. CDU-Stadtrat 
Uwe Berger machte auf die niedrige 
ErstaHung von Fahrtkosten aufmerk-
sam, welche nicht kostendeckend sei. 
Bürgermeister Steuler stimmte zu und 
wies darauf hin, dass Fahrtkosten von 
Kursleitern steuerlich absetzbar seien. 
Die Beschlussempfehlung wurde mit 15 
Ja-Stimmen und einer Enthaltung an 
den Gemeinderat übergeben. Dieser 
entschied ohne weitere Diskussion ein-
stimmig, die Anpassung der Entgelt- 
und Honorarordnung für die Volks-
hochschule Crailsheim vorzunehmen. 
Die Änderungen treten am 1. Septem-
ber 2024 in KraN.

AUS DEM GEMEINDERAT

1. MAI

Beflaggung  
der Dienstgebäude
Am MiHwoch, 1. Mai 2024, erfolgt die 
Beflaggung mit Bundesflagge und 
Europaflagge. Grund ist der Tag der 
Arbeit. Diese Beflaggung ist gesetz-
lich laut „Erlass der Bundesregie-
rung über die Beflaggung der 
Dienstgebäude des Bundes“ vom 10. 
Juli 1991 geregelt.
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Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 17.04.2023 den Auf-
stellungsbeschluss zur Flächennut-
zungsplanänderung „Maulach“ Nr. 
F-2023-1F gefasst. Hierzu wird eine früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt 
und der Aufstellungsbeschluss gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. Maßgebend sind die Plan-
zeichnung mit Geltungsbereich sowie 
die vorläufige Begründung jeweils vom 
14.12.2023. Die Lage des Änderungsbe-
reichs ist aus dem abgedruckten Plan 
ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden die Flur-

stücke Nr. 1602/2, 1615, 1618, 1619, 1630, 
1633 und 1634, Gemarkung Roßfeld, 
überplant.

2. Die betreffenden Flächen sind im 
rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan als Grün- und Ackerfläche dar-
gestellt.

3. Die Grundstücke werden durch 
Wohnbebauung und landwirtschaN-
liche Flächen begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanänderung 
und dem dazugehörigen Bebauungs-
plan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für Wohnbebauung 
geschaffen werden.
Öffentlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis einschließ-
lich 07.06.2024 im Internet auf der Home-
page der Stadtverwaltung Crailsheim 
unter www.crailsheim.de/rathaus/stadt-
entwicklung (Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei Bauleitplanverfahren) und über das 
zentrale Internetportal des Landes un-
ter www.uvp-verbund.de/kartendienste 
veröffentlicht.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 
Neubau, 1. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), SaHeldorf (SaHeldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.
 Fortsetzung auf Seite 20

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
CRAILSHEIM

FNP-Änderung Nr. F-2023-1F „Maulach“  
in Crailsheim, Aufstellungsbeschluss,  
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Plan: Stadtverwaltung
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Fortsetzung von Seite 19

Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„Maulach“ Nr. F-2023-1F liegen Informa-
tionen zu umweltrelevanten Aspekten 
vor.
Der Erlass des Umweltministeriums 
vom 01.10.1991 mit Ergebnisbericht zu 
dioxinbelasteten Böden wird öffentlich 
ausgelegt und kann gleichzeitig im ge-
nannten Auslegungszeitraum im Inter-
net abgerufen werden.

Schutzgüter: Fläche und Boden
Altlasten: Informationen zum Vorhan-
densein von dioxinbelasteten Flächen 
im Planbereich

Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschriften, 
technische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen:
Stellungnahmen können innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den. Die Stellungnahmen sollen elek-
tronisch (per Mail an jessica.gebert@
crailsheim.de) übermiHelt werden. Bei 
Bedarf können Stellungnahmen auch 
schriNlich oder mündlich zur Nieder-
schriN (Sachgebiet Baurecht, Markt-
platz 1, 74564 Crailsheim, Raum Nr. 1.18) 
abgegeben werden.
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schriN und betroffene Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 

des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ge-
mäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber häHe geltend machen können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie AnschriN 
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
und dem Gemeinsamen Ausschuss der 
Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft anonymisiert zur Entschei-
dungsfindung vorgelegt.
Crailsheim, 18.04.2024
für die VVG Crailsheim
Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister
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FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung Nr. E-2023-2F „Langäckerstraße“ in Crailsheim,  
Auslegungsbeschluss, öffentliche Auslegung
Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 17.04.2024 den Ausle-
gungsbeschluss der Flächennutzungs-
planänderung „Langäckerstraße“ Nr. 
E-2023-2F gebilligt und die Auslegung 
der Flächennutzungsplanänderung be-
schlossen. Der Auslegungsbeschluss 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Maßgebend sind die 
Planzeichnung mit Geltungsbereich 
vom 02.02.2024, die Begründung vom 
09.02.2024 sowie der Umweltbericht 
vom 08.02.2024. Die Lage des Ände-
rungsbereichs ist aus dem abgedruck-
ten Plan ersichtlich.

Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden die Flurstü-

cke 32, 34, 35, 1114, 1115, 1116, 1117, 1135, 1136, 
1138, 1139 und Teilstücke von Flur-
stück 8, jeweils Gemarkung Onolz-
heim überplant.

2.  Die Fläche ist im Flächennutzungs-
plan (FNP) als gemischte Baufläche 
sowie als landwirtschaNliche Fläche 
dargestellt.

3.  Das Plangebiet wird begrenzt durch 
die bestehende Bebauung im Osten 
und Westen, die Langäckerstraße im 
Norden und durch und landwirt-
schaNlich genutzte Grundstücke im 
Süden

Ziele, Zwecke und Lage der Planung:
Das geplante Baugebiet „Langäcker-
straße“ soll als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen werden. Somit wird der 
Bedarf an Wohnbauflächen gedeckt, 
nachverdichtet und an bestehenden 
Siedlungsstrukturen angeschlossen.

Öffentlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden 
die oben genannten Planunterlagen in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis einschließlich 
07.06.2024 im Internet auf der Homepage 
der Stadtverwaltung Crailsheim unter 

www.crailsheim.de/rathaus/stadtent-
wicklung (Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Bauleitplanverfahren) und über das zen-
trale Internetportal des Landes unter 
www.uvp-verbund.de/kartendienste 
veröffentlicht.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch während der Dienststun-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Foyer 
Neubau, 1. Stock, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim und in den Rathäusern der 
Gemeinden Frankenhardt (Crailshei-
mer Straße 3), SaHeldorf (SaHeldorfer 
Hauptstraße 50) und Stimpfach (Kirch-
straße 22) eingesehen werden.

Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung Nr. 
E-2023-2F „Langäckerstraße“ liegen In-
formationen zu umweltrelevanten As-
pekten vor.
Die Relevanzprüfung zum Umfang der 
artenschutzrechtlichen Untersuchung 


